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lare und läßt diesen auf Wunsch den Namen der Firma und die
Nummer des Postscheckkontos aufdrucken.

Durch das Postscheckamt werden (wie durch die Bank) Ein¬
zahlungen, Überweisungen und Auszahlungen
vermittelt. Einzahlungen erfolgen durch die Z a h l k a r t e (bei
der Post erhältlich) und sind bis zum Betrage von 10 000 dl zulässig.
Die Postgebühr beträgt 6 -F für je 6O0 cC

Steht der Empfänger auch im Postscheckverkehr und wünscht er
keine bare Zahlung, so kann ihm der Betrag auf sein Konto über¬
wiesen werden und zwar entweder durch die Giropo st karte
oder das G i r o b l a t t. Durch die Giropostkarte (frankiert mit
5 -Z) können Beträge bis 1000 dl überwiesen werden, durch das
Giroblatt dagegen beliebig hohe Beträge. Letzteres wird in einem
gewöhnlich frankierten Briefe an das Postscheckamt übersandt. Will
man durch das Giroblatt Beträge au mehrere Empfänger überweisen
lassen, so hat man ein Verzeichnis dieser Empfänger mit der Angabe
der Einzelbeträge beizufügen. Jede Überweisung auf ein anderes
Konto kostet 3

Zur Rückzahlung benützt man Scheckformulare, die den
Bankscheckformularen ähnlich sind und ebenfalls Kartenform oder
Blattform haben können. Der Höchftbetrag der Rückzahlung ist
IO O0O Jl. Enthält der Postscheck den Namen des Empfängers, so
wird er nur diesem ausbezahlt; weitergegeben kann er nicht
werden. Ist jedoch der Name des Empfängers nicht angegeben, so
wird der Betrag jedem, der den Scheck dem Postscheckamte in Vorlage
bringt, ausbezahlt. Als Gebühr sind für jede Rückzahlung 5 und
l°/00 der betreffenden Summe zu bezahlen. Der Postscheck unter¬
liegt der Stempelpflicht nicht.

Guthaben bei der Bank werden verzinst, beim Postscheckamte
dagegen nicht. Wer mit einer Bank in Scheckverkehr steht, kann diese
in den Postscheckverkehr einbeziehen und allenfallsige Guthaben beim
Postscheckamte an sie überweisen lassen.
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